
 
  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

der Beschlussauszug des Ausschusses für Mobilität entspricht unter dem Tagesordnungspunkt 

13.1.6 nicht meinen Notitzen. Dort wurde nämlich folgender Beschluss gefasst: 

"Bezugnehmend auf die Beschlüsse des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses aus 

2012 und 2017 (DS-Nrn: 12/0061 und 17/0388) beschließt der Mobilitätsausschuss wie folgt: 

 

Der Ausschuss erneuert und bekräftigt seine Beschlüsse aus 2012 und 2017, dass 

1. die Gefährdung der Fußgänger, Jogger und Radler bei der Querung der Pleistalstraße am 

südlichen Ortsausgang von Niederpleis von der Straße "Am Rehsprung" zum 

landwirtschaftlichen Weg / Wanderweg zur Burg Niederpleis durch die Errichtung einer 

Querungshilfe (Fahrbahnteiler / Verkehrsinsel) verringert werden soll; 

2. vom südlichen Ausgang des Kreisverkehrs Hauptstraße/Pleistalstraße bis zum südlichen 

Ortsausgang des Ortsteils Schmerbroich durchgehend Tempo 50 km/h angeordnet werden 

soll; 

3. der Landesbetrieb Straßen NRW und die zuständigen Straßenverkehrsbehörden 

nachdrücklich aufgefordert werden sollen, die Petita des Ausschusses zügig umzusetzen. 

 

Hierzu empfielt der Ausschuss für Mobilität dem Rat der Stadt Sankt Augustin folgenden 

Beschluss zufassen: 

Der Rat der Stadt Sankt Augustin zieht gemäß § 41 Abs. 3 GO NRW die 

Einzelfallentscheidung über die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung an sich und 

entscheidet, dass durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde bei der Stadt Sankt Augustin 

für die L 143 / Pleistalstraße zwischen Ortsausgang Niederpleis und Ortseingang 

Schmerbroich in beiden Fahrtrichtungen gemäß § 45 Abs. 1 S. 1 StVO eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h (Zeichen 274) angeordnet wird. Die 

Straßenverkehrsbehörde wird beauftragt, vor Erlass der Anordnung die Straßenbaubehörde 

(Straßen.NRW) und die Polizei gemäß VwV StVO zu hören. Erfolgt von dort Widerspruch 

gegen die Anordnung, sind diese Einwände dem Rat vorzulegen, damit dieser endgültig 

entscheiden kann. 

 

Die Verwaltung legt bis zur Ratssitzung am 24.03.2021 eine Stellungnahme darüber vor, ob 

dies so umsetzbar ist." 

Ich bitte darum, dies bei Ihren Beratungen in Vorbereitung zur Ratssitzung so zu 

berücksichtigen. Danke! 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Pätzold 

Vorsitzender des Ausschusses für Mobilität 

 

 


